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Gegründet 1866
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27. ©ifenbah tmaterial, b. h- 8af?nftangen,
SBeichen, Kreuzungen, Siefen, Släber, Saften, SldjSga»
beln, SremSraeUcn, Klemmplatten, Kupplungen, ©Plenen«
nägel te., haben ftch tn ben Importen ganz ähnlich ge=
galten role bie ©Lienen felbft. ©ewichtSmäftig oerzeichnen
wir eine 3uttahme non 3800 auf 5000 t, unb bie for«
refponblerenben SBerte erfahren In ber SexicljiSzett gar etne

Sunaljroe non 1555 auf 2605 SJliU. gr. ®er September
hat tn btefer fiatfen SlufwärtSbewegung noch feineSwegS
etne SSetlangfamung gebraut, fonbern im Gegenteil hat
ftch blefelbe noch ftärter ausgeprägt. Sie Smporte non
âahnftangen unb SBetchen flammen faft ausfchfteftftch
aus beutfchen girmen, beSgletdjen bie idjfen unb Släber,
bte 90% ber fd^roetjerifd^en ©otaletnfuhren erreiche«,
«et ben Saferen unb lluterlagSplatten fomrnt neben ber
beutfeben noch etne engltfche $rooenlenz in grage, bie
atter ingS gegenwärtig nur 12 % beS ©InfuhrtotalS auf*
Zuwehen hat- ®le SUbSgabeln, SremSweflen, Klemmplat»
ten, Kupplungen unb ©ehtenennägel enbllch serjel^nen
ein ffiomlnteren ber beutfchen Quote oon 60®/», neben
ber bie ftanzöftfdje fßrooenienz mit 20, bie engllfcïje mit
10 unb jene Italiens unb ber bereinigten Staaten mit
ttuc noch 3% oertreten ftnb. —y.

9tc Raffung oon ©ttmbitsaffer.
(3tu§ bem Sunbeëgeridjt.)

Unter ben neueften ftaatSredjtlidhen ©ntfthetben be§

SunbeSgerichtS oerbtent ein für bie 2Bäfferroirtfd^aft mich»
tigeS Urteil befonbere Seachlung. ®aS 3toilgefeh befiimmt
in SSrt. 704 Slbfah 3, baß baS ©runbroaffer ben Quellen
gleich ÎU fteUen fei unb barauS ergibt [ich baS SRed^t beS

©runbetgentümerS, auf feiner Siegenfdjaft nach ®tunb»
Waffer zu graben unb eS ju faffen. fptebei backte ber
©ejefcgeber an ©runbroafferabern, bte fleh ungefähr mit
ben Quellen ber Oberfläche oergleichen laffen. Seither
hat aber bie ©eologie barüber îuffcïjluft gegeben, baß
es in unferem Sanbe auch mächtige ©runbroaffer»
fttöme unb ©runbwafferbeefen gibt, welche ganze
ïalbreiten ausfüllen. ©a btefeS SBaffer oon guter Qualitäi
ïft, îann es oon hohem 9Bert für bie 3Baf ferner for*
8ttng ganzer ©emeinroefen fein; anberfeits erfor*
bert fetne gaffung unb Serwertung tedhnifche SJlittel, bte

toetft einem tßrioaten nicht Z« ©ebote flehen. ®iefe un*
terirbifdjen ©ewäffer ftnb bemnadh burchauS ben offen!--
ti«hen ©ewäffetn ber Oberfläche ju oergleichen unb e§

Würbe bem SlechtSempfinben roiberfprechen, roenn biefe
WertooHen ©eroäffer oon Srioaten monopoiifcert werben
tönnten. Sw £>lnbltcE auf 2lrt. 6 unb 654 3- ©
Welche bie ôffentlidjrechtltchen Sefugniffe ber Kantone
botbehalten, hat benn auch ber Kanton 8ö«<h 1919
feinem @lnführunaSgefe§e zum 3^Ugefeh einen neuen
*tt. 137 bis eingefügt, wonach ©runbroaffer ft rö me
tub ©runbroafferbeefen oon einer mittleren Störte
bon mehr als 300 SRinutenlitem als öffent»
tiüje ©eroäffer erîlârt werben unb ohne befonbere
ftaatlldje Setlelhung bloß bie ©ninabme oon ©runb»
Raffer für ben häuslichen, geroerblichen unb lanbwirt«
Ijhaftlichen Kletnbebarf juläfftg ift. Sn einer Serorbnung
'ft bann ber häusliche unb gewerbliche Kleinbebatf auf

Leder-Riemen

Balata-Riemen

Teohn.-Leder

4242

50 ml, ber lanbroirîfcïjafUt<he Kletnbebarf auf 100 ml,
begrenzt roorben.

3« änroenbung btefer SSorfchrift hat ber Stegie«
rungSrat beS KantonS 3ö*ich taut „Slat.»8tg."
ben ©emetnben SlichterSroil unb SBäbenSroil auf
ihr ©rfuchen eine Konzeffion erteilt, wonach fte bem
©runbroaffer beS ©ebteteS SJlühlenen—SlidhterSroil für
ihre SBafferoerforgung oermittelft gilterbrunnen unb
fkmpantagen bis'zu 400 SJlht./l unternehmen bütfen. ®le=
fer Konzeffton roiberfetfte ftch etn fßrioater, beffen Sater
auf biefem ©ebtete oon ben ©runbbefttjern in ben Sieb»
giger Sahten zahlreiche Quellenrechte erworben hatte ; er
machte in einem ftaatSrechtltchen Slefurfe oor SunbeS»
geriet gelter: b, baft babutcf) feine wohlerworbenen Siechte
oerle^t würben, währenb bie 3ür<het KantonSoerfaffung
wohlerworbene Sieste garantiere unb SwangSahtretungen
im Sntereffe ber Mgemeinhett nur gegen ©ntfehäbigung
Zulaffe.

®lefe Sefdjroerbe ift oom SunbeSgeridfjt etnftim»
mig abgelehnt worben. ®a bie bem Slefurrenten zu*
ftehenben ©tenftbarteitSrechte urfprüngltch auch baS @ra<
ben unb Serroerten oon ©runbroaffer umfaftten, fo ftnb
fte freiltch burch bie Slnroenbnng oon SHrt. 137 bis ®.
eingefchränüt warben, allein eS Itegt trohbem fetne eigent*
liehe ©nteignung oor, welche ohne ©ntfehäbigung nicht
Zuläffig wäre. ®iefe ®ienfibatfeit§redhte umfaffen nicht
nur baS gaffen oon ©runbroaffer für ben ©rofjbebarf, fon»
bern auch baS gaffen oon ©runbroaffer für ben Ktetn*
bebarf, welches bem Siefnrrenten in 3lrt. 137 bis aus«
brüdtlich oorbehalten bleibt unb baS gaffen oon Quellen,
baS burth bie erwähnte aSorfdjirtft nicht berührt worben
ift. ©omit hat bie SBafferrechtsferoitut beS 93efcf)werbe*
führerS zwar burch bie KonzefftonSerteilung an bie bei*
ben ©emetnben eine SBefthrättfung erfahren, aber fte ift
nicht in ihrem SBeftanbe oerniehtet roorben. ©tne blofte
©htfdjsänlung oon ©igentümer» ober ©eroitutrechten aber
»erftöfjt nicht gegen bte tn ben KantonSoerfaffungen ent*
haltene ©arantte beS ©igentumS ober wohlerworbener
Siechte, benn btefe ©arantten gewähren foldje Siechte nur
tn jeweiligem Ilmfange, ben ihnen bte SlecfjtSorbnung
gibt : fie frühen nidht gegen ©Infdjjränfungen ber Siedete

burch Suberungen ber ©efefegebung, nur gegen ben ©ntzug
eines fonfreten Stentes, welches wirtfchaftlich oerwertbar
ift. ©in folcheS lag ^ier nt^t in grage, ba bie ©eroi*
tutSrechte beS Slefurreniett troh t^reS 48jährigen Se»
ftanbeS nie ausgeübt würben; auch baegte bei beren
Segrünbung niemanb an ©runbwafferoerroertung für
ben ©roftbebarf, weil bie groften ©runbwaff»ranfamm«
langen bamalS gänzlich unbefannt waren unb zu i^tcr
Serroertung iiuch bie ted|ntfchen SJlittel gefehlt hätten.

(„9lat.*3tg.").

cPeiuerhc unb 3ugenb.
@S ift leiber eine oieloerbrettete ©atfadje, baft wir

unferer Qugenb fdjon im aüerfrüheften KlnbeSalter gegen»
über gemtffen ^anbwerfSberufen ibneigung unb gurdjt
beibringen unb babureg, mehr als wir glauben, bie fom»
menbe ©eneration baoon abhalten, folche ©ewerbe als
SebenSberuf ftch einft zu wählen. SJlan erinnere ftch nur

Rienwsi- Fabrik
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27. Eisenbahnmaterial, d. h. Zahnstangen.
Weichen, Kreuzungen. Achsen, Räder, Laschen, Achsga-
beln, Bremswellcn, Klemmplatten, Kupplungen, Schienen-
Nägel ec., haben sich in den Importen ganz ähnlich ge-
halten wie die Schienen selbst. Gewichtsmäßig verzeichnen
wir eine Zunahme von 3800 auf 5000 t, und die kor-
respondterenden Werte erfuhren in der Berichtszeit gar eine

Zunahme von 1555 auf 2605 Mill. Fr. Der September
hat in dieser starken Aufwärtsbewegung noch keineswegs
eine Verlangsamung gebracht, sondern im Gegenteil hat
sich dieselbe noch stärker ausgeprägt. Die Importe von
Zahnstangen und Weichen stammen fast ausschließlich
aus deutschen Firmen, desgleichen die Achsen und Räder,
die 90"/» der schweizerischen Totaleinfuhren erreichen.
Bet den Laschen und Uuterlagsplatten kommt neben der
deutschen noch eine englische Provenienz in Frage, die
aller tnzs gegenwärtig nur 12 "/- des Einfuhrtotals auf-
zuweilen hat. Die Achsgabeln, Bremswellen. Klemmplat-
ten, Kupplungen und Schienennägel endlich verzeichnen
ein Domtnteren der deutschen Quote von 60°/», neben
der die französische Provenienz mit 20, die englische mit
10 und jene Italiens und der Vereinigten Staaten mit
uur noch 3°/» vertrete» sind. —5.

Die Fassung von Grundnmsser.
(Aus dem Bundesgericht.)

Unter den neuesten staatsrechtlichen Entscheiden des
Bundesgerichts verdient à für die Wasserwirtschaft wich-
tiges Urteil besondere Beachtung. Das Zivilgesetz bestimmt
in Art. 704 Absatz 3, daß das Grundwasser den Quellen
gleich zu stellen sei und daraus ergibt sich das Recht des

Grundeigentümers, auf seiner Liegenschaft nach Grund-
Wasser zu graben und es zu fassen. Hiebei dachte der
Gesetzgeber an Grundwasseradern, die sich ungefähr mit
den Quellen der Oberfläche vergleichen lassen. Seither
hat aber die Geologie darüber Aufschluß gegeben, daß
es in unserem Lande auch mächtige Grundwasser-
ströme und Grundwasserbecken gibt, welche ganze
Talbreiten ausfüllen. Da dieses Wasser von guter Qualität
ist, kann es von hohem Wert für die Wasservers or-
g«ng ganzer Gemeinwesen sein; anderseits erfor-
dert seine Fassung und Verwertung technische Mittel, die

weist einem Privaten nicht zu Gebote stehen. Diese un-
ierirdischen Gewässer sind demnach durchaus den öffent-
stchen Gewässern der Oberfläche zu vergleichen und es

würde dem Rechtsempfinden widersprechen, wenn diese

wertvollen Gewässer von Privaten monopolisiert werden
könnten. Im Hinblick auf Art. 6 und 654 Z. G. B..
welche die öffentlichrechtlichen Befugnisse der Kantons
vorbehalten, hat denn auch der Kanton Zürich 1919
seinem Einführungsgesetze zum Zivilgesetz einen neuen
Art. 137 bis eingefügt, wonach Grundwasser ströme
vud Grundwasserbecken von einer mittleren Stärke
von mehr als 300 Minutenlitern als öffent-
nche Gewässer erklärt werden und ohne besondere
staatliche Verleihung bloß die Entnahme von Grund-
Hasser für den häuslichen, gewerblichen und landwirt-
schaftlichen Kleinbedarf zulässig ist. In einer Verordnung
m dann der häusliche und gewerbliche Kleinbedarf auf

t.oiisi'-NIomsn

SsIsts-NlSmon

Ieo6n.-I.sliv>'
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50 wl, der landwirtschaftliche Kleinbedarf auf 100 wi,
begrenzt worden.

In Anwendung dieser Vorschrift hat der Regie-
rungsrat des Kantons Zürich laut „Nat.-Ztg."
den Gemeinden Richterswil und Wädenswil auf
ihr Ersuchen eine Konzession erteilt, wonach sie dem
Grundwasser des Gebietes Mühlenen—Richterswil für
ihre Wasserversorgung vermittelst Filterbrunnen und
Pumpanlagen bis'zu 400 Min./I unternehmen dürfen. Die-
ser Konzession widersetzte sich ein Privater, dessen Vater
auf diesem Gebiete von den Grundbesitzern in den Sieb-
ziger Jahren zahlreiche Quellenrechte erworben hatte; er
machte in einem staatsrechtlichen Rekurse vor Bundes-
gericht geltend, daß dadurch seine wohlerworbenen Rechte
verletzt würden, während die Zürcher Kantonsverfassung
wohlerworbene Rechte garantiere und Zwangsabtretungen
im Interesse der Allgemeinheit nur gegen Entschädigung
zulasse.

Diese Beschwerde ist vom Bundesgericht etnstim-
mig abgelehnt worden. Da die dem Rekurrenten zu-
stehenden Dienstbarkeitsrechte ursprünglich auch das Gra-
ben und Verwerten von Grundwasser umfaßten, so sind
sie freilich durch die Anwendung von Art. 137 bis E° G.
eingeschränkt worden, allein es liegt trotzdem keine eigent-
liche Enteignung vor, welche ohne Entschädigung nicht
zulässig wäre. Diese Dienstbarkeitsrechte umfassen nicht
nur das Fassen von Grundwasser für den Großbedarf, son»
dern auch das Fassen von Grundwasser für den Klein-
bedarf, welches dem Rekurrenten in Art. 137 bis aus-
drücklich vorbehalten bleibt und das Fassen von Quellen,
das durch die erwähnte Vorschrift nicht berührt worden
ist. Somit hat die Wasserrechtsseroitut des Beschwerde-
führers zwar durch die Konzessionserteilung an die bei-
den Gemeinden eine Beschränkung erfahren, aber sie ist
nicht in ihrem Bestände vernichtet worden. Eine bloße
Einschränkung von Eigentümer- oder Seroitutrechten aber
verstößt nicht gegen die in den Kantonsverfassungen ent-
haltene Garantie des Eigentums oder wohlerworbener
Rechte, denn diese Garantien gewähren solche Rechte nur
in jeweiligem Umfange, den ihnen die Rechtsordnung
gibt: sie schützen nicht gegen Einschränkungen der Rechte
durch Änderungen der Gesetzgebung, nur gegen den Entzug
eines konkreten Rechtes, welches wirtschaftlich verwertbar
ist. Ein solches lag hier nicht in Frage, da die Servi-
tutsrechte des Rekurrenten trotz ihres 48jährigen Be-
standes nie ausgeübt wurden; auch dachte bei deren
Begründung niemand an Grundwasserverwertung für
den Großbedarf, weil die großen Grundwass-ransamm-
langen damals gänzlich unbekannt waren und zu ihrer
Verwertung auch die technischen Mittel gefehlt hätten.

(„Nat.-Ztg.").

Gewerbe und Jugend.
Es ist leider eine vieloerbreitete Tatsache, daß wir

unserer Jugend schon im allerfrühesten Ktndesalter gegen-
über gewissen Handwerksberufen Abneigung und Furcht
beibringen und dadurch, mehr als wir glauben, die kom-
mende Generation davon abhalten, solche Gewerbe als
Lebensberuf sich einst zu wählen. Man erinnere sich nur

îìbnìlc
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etma an bcn Kaminfeger, ber ben Klnbern oft als „Vöölt«
maa" bargegellt mitb. Auch in ben Klnbermärdhen roirb
bie fgerfon beS $anbmetîer8 nicht immer fpmpathifdh auf«
gefagt, menngtetdh geroiffe ©emerbe, roie baS beS ©djjmte«
beS, gdh tn allen Märien unb ©efdhidEjten eines roman»
tifdjen Stimmers unb hohen AnfehenS erfreuen. Von
biefen erften ©inbrüden über einzelne ©enterbe unb $anb«
merle bleibt unbemugt tn bet (Seele beS jungen SJtenfdjen
etmaS ptüdf, maS oft bei ber fpätern VerufSmahl eine
nid^t p unterfdhägenbe SRolle fptelt. Scbannig oon groger
SBidjjtigfett ber ©tngug, ben bie Schule auf baS Ktnb
auSöbt. Sie Augaffung, meldte mährenb ber Schulzeit
bem jungen SWenfdhen über bie Vegriffe §anbroetï,
$anbmetier, Kaufmann, Serrer, Arjt ufm. beigebracht
mirb, ig oft im fpätern Seben entfdjjetbenb. Stamentltch
in ben Qahrjehnten oor bem Kriege lam allgemein tn
unferm Volle bie Anficht auf, nur ein junger 9Henfdh,
ber fdjjon in ber Schule nicht recht oormärts lomme, foHte
ein imnbmetl ergreifen, bie anbetn aber foQten fleh einem
„höheren Berufe" pmenben. Selber hat eS bamalS bie

Sdfjule unterlagen, biefer burchauS falfdhen unb fchüblichen
SDteinung p roiberfprechen unb ihr energifch entgegenp«
treten, inbem ge barauf hlngemtefen hätte, bag ber £anb«
roerler« unb ©emetbeganb etn Slanb ift, ber genau bie
gleichen ©eigeSgaben unb gähigteiten für feine Sätigfett
beanfpruchen mug mie jeber anbere Veruf.

Ser ©hataïter beS ©emerbeS hat geh im legten Steht«
hunbert ooflgänbig gemanbelt; man tennt heute ben Ve«

griff ber altehrmfirbigen ganbmerfe unb ©emerbe nicht
mehr. Vor allem haben bte SWafdhlne unb ber SDtotor
bie oöHige Umgegaltung beS mobernen ©emerbeS bebtngt.
Stefe beiben gaftoren, bie heute in jebem ©emerbe eine

groge Stolle fptelen, haben auch Oer gabril unb bamtt
ber billigen ferienmfigigen fßrobuftion gerufen. Dbmohl
geh auch Oer Heine ©emerbetreibenbe bie SKafdfjlne unb
ben aWotor pnufce machte, oermochte er gegen bie über«
macht ber äJtafdfjlne in ben Gabrilen nicht mehr anp«
lümpfen. SeShalb fchuf ber felbgbemugte Çanbmetlet
eine neue fßrobuftionSgattung, inbem er feine Arbeit tn
lünglerifcher Stidhtung hin entmidelte. SaS ©emerbe hat
geh heute barauf umgefteHt, nur noch mitllidh gute unb
foltbe Qualitätsarbeit mit üunggemerblidhem ©infdhlag p
probateren unb füllt bamit neben ber fabtilmägig her«
gegellten, meniger bauerhaften unb meniger lünglerifchen,
billigen Serienroare eine SfidEe in unfeter mirtfdhaftlichen
ijSrobultion aus. #ler ig heute fetn *ßlafc, oon bem eS

leine fabrilmägige Vlaffenprobuïtion oerbrängen lann.
Somit btetet bie $anbmerlSarbeit für bie heutige Stogenb
mieber etne nicht nur mirtfdhafttich, fonbetn auch feeltfdjj
befrtebigenbe Vogtion. Iber eS mirb auch ein gut aus»
gebilbeter, geigig ho<hgehenbet unb lünglerifdh beaabter
^anbroetletganb erforbetlidh, ber Sräger biefer Quält«
tätSarbeit fein lann.

Namentlich feit bem SBeltlrteg haben nun auch bte

fdhroeijerifche Qffentttchlett, ber Staat unb bie Schule
erlannt, roelche SHöglldhfetten im £anbroerîetganbe mteber
oerborgen liegen unb melche gähigfeiten bap erforbetlidh
gnb. SDtan erlannte ben gehler ber überfdhägung ber
roiffenfdhaftlidhen unb laufmännifdhen Berufe unb ber
bisherigen Unterfdfjäfcung oon Çanbroerl unb ©emerbe —
©rfdfjetnungen, bie geh pm Schaben unfereS VoIÜSganjen
Infolge einfeitiger VerufSorlentterung — Arbeitsmangel
auf ber einen Seite unb Arbeitermangel auf ber anbern
Seite — auSgeroirlt haben. Ser Staat fdhidtt geh nun
an, bie nötigen Nüttel bereitpgellen, um ben ßanbroerfern
Mejenige AuSbilbung p oermitteln, beren ge bebürfen.
SaS neue VunbeSgefet) über bte berugtdhe SluSbilbung,
baS oor ben eibgenögifdfjen Späten liegt, oerfolgt btefe
Senbenj. ©ine gute theoretifdhe Schulung mug neben
eine gute praltifche SluSbilbung treten.

Sie ©rfdhetnung, bag mir in unferm Sanbe tn olelen
©emerben SJtangel an tüchtigen unb gut auSgebilbeten
VerufSlräften haben, hat bie rafche Ausbreitung btefer
©tngdfjt geförbert. Auch bte VerufSoerbänbe begreben geh

mit allen Kräften, ^ter Nemebur p fdhaffen. Vor allem
mirb tn ber VerufSmahl ber jungen Seute tn biefer Stich«

tung gemirtt, inbem Aufllärung geboten mirb über Niög«
Hchletten unb Ausgeben in ben einzelnen ©emerben, fo=
mte über bte Anforberungen, bie biefe Vuufe gellen.
Qebe felbgbemugte, tüchtige Arbeitstraft, bte an bem ihr
entfprechenben befdjäftigt ig, beöeutet eine Stühe
unferer VolfSroirtfchaft, fagte jöngft Nationalrat Sr.
Qolnga an einem Vortrag im StaatSbürgerfurS tn 3örich-
Stefer treffenbe Sah ig baS Seitmotio für bte VerufS«
beratungsgellen, bie feit etnigen fahren als gaatliche
©tnrictjtungen tn Verbhtbung mit ben ^anbroeifSmetgern
unb Vertretern ber VerufSoerbänbe pm 3Boljle unferer
VolfSroirtfchaft mirlen. Vielerorts mürben ferner Anlern«
lurfe für bte Stegenb eingerichtet, mo feggegeüt merben
foil, ob ber junge SJlann ober bas junge SJläbcljen bie'
jenigen gähigleiten beght, bie ihm ein gutes gortlommen
in etnem begimmten Verufe ermöglichen merben.

Sani btefer oollgSnbigen Umgellung ber banbmerl«
Itdhen ißrobuttion, ber Anforberungen, Me ge gellt, unb
ihrer oollSmirtfdhaftttchen unb gefeUfdhaftlidben ©eltung
barf man heute fagen, bag fpanbmetî unb ©emerbe für
bie jungen Seute mteber gute Ausgeben bieten unb ben

rechten Sflann am rechten fßlatje foroolg mirtfdhaftltch
als feetifch ooHauf befrtebigen lönnen.

(„VifthofSjeKer 3tg.")

©roge Slugholjgcigerung in 3og*0e«- etge
groge Sluhholjfteigerung im Aargau hat in 3"gngen
gattgefunben. Von ber gäbtifchen gorgoermaltung murben
tn 70 VerlaufSpartten 5447 m" Çolj öffentlich auSge«
boten. AuS alien Seilen beS Kantons, auch aus ben

ïïtachbarfantonen Sujern, Solothurn, Vern unb auS 3^'
rieh maren 3tetereffenten anmefenb, um gdh über bie

&oljmarîtlage p informieren. Unter ber Seitung oon
^etrn Stabtförger Schroarj fonnte innert fnapp
einer Stunbe baS gefamte Angebot abgefegt merben. <P
hanbelte gdh um 42 Partien Sag« unb Vauholj, 6 fßat«
tten aSBepmuthSîtefern, 10 Partien Qmprägntergangen
unb 12 Vartten ©erügftangen. Sie SteigerungSleitung
fah gdh oon Anbeginn einer organigerten Käuferfdhag
gegenüber. SaS gefamte Angebot ig p ben SdEjagungS'
pretfen burdh bte Vertreter ber holjoerbraudhenben 3n«
bugrten im Aargau, in ber lujernifdhen Stadhbarfdhaft/
auch im Kanton Vern ergefgert motben. ©tnjelne Partien
gehen In ben Kanton 3fa«h «ach bem Sefftn.
allgemeinen ergab ber SteigerungSoerlauf, bag Me Sag«

auf bem golpiarft jiemlidh gabil gemorben ig. SaS
beroeifen auch Me gelögen ijßretfe, benen mir pm Vet'
gleich Me legtjâhrigen ©Innahmen gegenübetgellen. @S

mürben an ber 3ognger Siugholigetgerung bejaht'
aHittcIftamra 1928 1929

gidhten unb Sannen ffr. ffr-
bis 0,5 m' 36-37 36—37
0,5-1 „ 31-44 41-45
1-1,5 „ 43-53 46-48
1.5—2 „ 50-56 52—56
über 2 „ 55—64 57—64

SBegmutljSföhren
1—1,5 m° 65 56—65
1,5-2 „ 72-74 74
über 2 „ 78 75—78

SBte man geht, gnb burchfchnittlidh Me lefctjâhïW
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etwa an den Kaminfeger, der den Kindern oft als „Bööli-
maa" dargestellt wird. Auch in den Kindermärchen wird
die Person des Handwerkers nicht immer sympathisch auf-
gefaßt, wenngleich gewisse Gewerbe, wie das des Schmte-
des, sich in allen Märchen und Geschichten eines roman-
tischen Schimmers und hohen Ansehens erfreuen. Von
diesen ersten Eindrücken über einzelne Gewerbe und Hand-
werke bleibt unbewußt in der Seele des jungen Menschen
etwas zurück, was oft bei der spätern Berufswahl eine
nicht zu unterschätzende Rolle spielt. Sodann ist von großer
Wichtigkeit der Einfluß, den die Schule auf das Kind
ausübt. Die Auffassung, welche während der Schulzeit
dem jungen Menschen über die Begriffe Handwerk,
Handwerker, Kaufmann, Lehrer, Arzt usw. beigebracht
wird, ist oft im spätern Leben entscheidend. Namentlich
in den Jahrzehnten vor dem Kriege kam allgemein in
unserm Volke die Anficht auf, nur ein junger Mensch,
der schon in der Schule nicht recht vorwärts komme, sollte
ein Handwerk ergreisen, die andern aber sollten sich einem
«höheren Berufe" zuwenden. Leider hat es damals die

Schule unterlassen, dieser durchaus falschen und schädlichen
Meinung zu widersprechen und ihr energisch entgegenzu-
treten, indem sie darauf hingewiesen hätte, daß der Hand-
werker- und Gewerbestand ein Stand ist, der genau die
gleichen Geistesgaben und Fähigketten für seine Tätigkeit
beanspruchen muß wie jeder andere Beruf.

Der Charakter des Gewerbes hat sich im letzten Jähr-
hundert vollständig gewandelt; man kennt heute den Be-
griff der altehrwürdigen Handwerke und Gewerbe nicht
mehr. Vor allem haben die Maschine und der Motor
die völlige Umgestaltung des modernen Gewerbes bedingt.
Diese beiden Faktoren, die heute in jedem Gewerbe eine
große Rolle spielen, haben auch der Fabrik und damit
der billigen serienmäßigen Produktion gerufen. Obwohl
sich auch der kleine Gewerbetreibende die Maschine und
den Motor zunutze machte, vermochte er gegen die über-
macht der Maschine in den Fabriken nicht mehr anzu-
kämpfen. Deshalb schuf der selbstbewußte Handwerker
eine neue Produktionsgattung, indem er seine Arbeit in
künstlerischer Richtung hin entwickelte. Das Gewerbe hat
sich heute darauf umgestellt, nur noch wirklich gute und
solide Qualitätsarbeit mit kunstgewerblichem Einschlag zu
produzieren und füllt damit neben der fabrikmäßig her-
gestellten, weniger dauerhaften und weniger künstlerischen,
billigen Sertenware eine Lücke in unserer wirtschaftlichen
Produktion aus. Hier ist heute sein Platz, von dem es
keine fabrikmäßige Massenproduktion verdrängen kann.
Damit bietet die Handwerksarbeit für die heutige Jugend
wieder eine nicht nur wirtschaftlich, sondern auch seelisch

befriedigende Position. Aber es wird auch ein gut aus-
gebildeter, geistig hochstehender und künstlerisch begabter
Handwerkerstand erforderlich, der Träger dieser Quali-
tâlsarbeit sà kann.

Namentlich seit dem Weltkrieg haben nun auch die
schweizerische Öffentlichkeit, der Staat und die Schule
erkannt, welche Möglichkeiten im Handwerkerstande wieder
verborgen liegen und welche Fähigkeiten dazu erforderlich
find. Man erkannte den Fehler der Überschätzung der
wissenschaftlichen und kaufmännischen Berufe und der
bisherigen Unterschätzung von Handwerk und Gewerbe —
Erscheinungen, die sich zum Schaden unseres Volksganzen
infolge einseitiger Berufsortentterung — Arbeitsmangel
auf der einen Seite und Arbeitermangel auf der andern
Seite — ausgewirkt haben. Der Staat schickt sich nun
an, die nötigen Mittel bereitzustellen, um den Handwerkern
diejenige Ausbildung zu vermitteln, deren sie bedürfen.
Das neue Bundesgesetz über die berufliche Ausbildung,
das vor den eidgenössischen Räten liegt, verfolgt diese

Tendenz. Eine gute theoretische Schulung muß neben
eine gute praktische Ausbildung treten.

Die Erscheinung, daß wir in unserm Lande in vielen
Gewerben Mangel an tüchtigen und gut ausgebildeten
Berufskrästen haben, hat die rasche Ausbreitung dieser
Einsicht gefördert. Auch die Berufsverbände bestreben sich

mit allen Kräften, hier Remedur zu schaffen. Vor allem
wird in der Berufswahl der jungen Leute in dieser Rich-
tung gewirkt, indem Ausklärung geboten wird über Mög-
lichkeiten und Aussichten in den einzelnen Gewerben, so-
wie über die Anforderungen, die diese B^ufe stellen.
Jede selbstbewußte, tüchtige Arbeitskraft, die an dem ihr
entsprechenden Platze beschäftigt ist, bedeutet eine Stütze
unserer Volkswirtschaft, sagte jüngst Nationalrat Dr.
Ostnga an einem Vortrag im Staatsbürgerkars in Zürich.
Dieser treffende Satz ist das Leitmotiv für die Berufs-
beratungsstellen, die seit einigen Jahren als staatliche
Einrichtungen in Verbindung mit den Handwerksmetstern
und Vertretern der Berufsverbände zum Wohle unserer
Volkswirtschaft wirken. Vielerorts wurden ferner Ankern-
kurse für die Jugend eingerichtet, wo festgestellt werden
soll, ob der junge Mann oder das junge Mädchen die

jenigen Fähigketten besitzt, die ihm ein gutes Fortkommen
in einem bestimmten Berufe ermöglichen werden.

Dank dieser vollständigen Umstellung der Handwerk-
lichen Produktion, der Anforderungen, die sie stellt, und
ihrer volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Geltung
darf man heute sagen, daß Handwerk und Gewerbe für
die jungen Leute wieder gute Aussichten bieten und den

rechten Mann am rechten Platze sowohl wirtschaftlich
als seelisch vollauf befriedigen können.

(„Bischofszeller Ztg.")

Holz -Marktberichte.
Große Nutzholzstetgerung in Zofingen. Die erste

große Nutzholzsteigerung im Aargau hat in Zofingen
stattgefunden. Von der städtischen Forstverwaltung wurden
in 70 Verkaufspartten 5447 Holz öffentlich ausge-
boten. Aus allen Teilen des Kantons, auch aus den

Nachbarkantonen Luzern, Solothurn, Bern und aus Zü-
rich waren Interessenten anwesend, um sich über die

Holzmarktlage zu informieren. Unter der Leitung von
Herrn Stadtförster Schwarz konnte innert knapp
einer Stunde das gesamte Angebot abgesetzt werden. Es
handelte sich um 42 Partien Sag- und Bauholz, 6 Par-
tien Weymuthsktefern. 10 Partien Jmprägnierstangen
und 12 Partien Gerüststangen. Die GLeigerungsleitung
sah sich von Anbeginn einer organisierten Käuferschaft
gegenüber. Das gesamte Angebot ist zu den Schatzungs-
preisen durch die Vertreter der holzverbrauchenden In-
dustrten im Aargau, in der luzerntschen Nachbarschaft,
auch im Kanton Bern ersteigert worden. Einzelne Partien
gehen in den Kanton Zürich und nach dem Tesstn. Im
allgemeinen ergab der Steigerungsverlauf, daß die Lage

auf dem Holzmarkt ziemlich stabil geworden ist. Das
beweisen auch die gelösten Preise, denen wir zum Ver>

gleich die letztjährigen Einnahmen gegenüberstellen. Es
wurden an der Zofinger Nutzholzstetgerung bezahlt:

Mtttelstamm 1928 1929

Fichten und Tannen Fr. Fr.
bis 0.5 36-37 36—37
0.5-1 31-44 41-45
1-1,5 43-53 46-48
1.5—2 „ 50-56 52—56
über 2

« 55—64 57—64
Weymuthsföhren

1-1,5 65 56—65
1.5-2 „ 72-74 74
über 2 78 75—78

Wie man sieht, sind durchschnittlich die letztjährige»
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